
     
Gemeindeamt Ardning      
                                                                                                                Lfd.Nr. 1/2010 
 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t  
über die Sitzung des Gemeinderates 

 
 

am  Donnerstag, den 11.03.2010 im Sitzungssaal des Gemeindeamtes. 
 
Beginn der Sitzung:   19.30  Uhr 
 
Die Einladung erfolgte am 03.03.2010  mit Einzeleinladung. 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des 
Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 
 
 
 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister :    Egger Johann 
Vizebürgermeister :    Roppl Gertrud 
Gemeindekassier :  Koinegg Adolf 
 
GR  Erlinger Wolfgang 
GR  Fößleitner Franz  
GR  Fuchs Mechthild 
GR  Ing. Gaar Helmut 
GR  Innauer Otfried 
GR  Kniewasser Manfred 
GR  Metschitzer Reinhard 
GR  Mündler Thomas 
GR  Dr. Waldner Florian 
GR  Wegscheider Helmut 
GR  Zamazal Walter 
 
entschuldigt:  GR Nowak Gerald 
 
2 Zuhörer 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig. 
 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 

    
 
Vorsitzender: Bgm. Johann Egger 
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T a g e s o r d n u n g : 

 
 
 
 

Öffentlicher Teil: 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
2. Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Gemeinderats- 
 sitzung am 17.12.2009; 
 
3. Rohrauer Maria, 8904 Ardning, Pürgschachen 9; Antrag auf Erwerb der Weg-
 parzelle Nr. 2073, KG Ardning, Öffentliches Gut, im Ausmaß von 431 m²; Be-
 ratung und Beschlussfassung 
 
4. Gebr. Haider Immobilien GmbH., 4463 Großraming 40; Antrag auf Verlegung 
 der Wegparzelle Nr. 2243, KG Ardning, Öffentliches Gut; Beratung und Be-
 schlussfassung 
 
5. Haider Erwin und Mitbesitzer, 8904 Ardning 70; Antrag auf Erwerb eines 
 Grundstücksteiles der Wegparzelle Nr. 2533, KG Ardning, Öffentliches Gut, im 
 Ausmaß von 35 m²; Beratung und Beschlussfassung 
 
6. Beratung und Beschlussfassung über den Grunderwerb von Herrn Pichler 
 Franz, Frauenberg 7, 8904 Ardning, im Zuge der Errichtung des Begleitweges 
 Stockreiter; 
 
7. Pichler Franz, Frauenberg 7, 8904 Ardning; Ansuchen um Förderung für die 
 Sanierung der Hofzufahrt zum Anwesen Eder; Beratung und 
 Beschlussfassung 
 
8. Luser Helmut, 8904 Ardning 153; Ansuchen um Kostenzuschuss für die As-
 phaltierung der Hauszufahrt; Beratung und Beschlussfassung 
 
9. Habacher Irmfriede, 8904 Ardning 152; Ansuchen um Kostenzuschuss für die 
 Asphaltierung der Hauszufahrt; Beratung und Beschlussfassung 
 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Rechnungsab-
 schlusses 2009; 
 
11. Beratung über den Gebührenhaushalt; 
 
12.  Mitteilungen und Allfälliges 
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V e r l a u f  der  S i t z u n g : 
 

 
Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Gemeinderäte, stellt die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. Auf die jedem Gemeinderat mit 
Zustellnachweis zugegangene Tagesordnung wird verwiesen. Gegen diese wird kein 
Einwand erhoben. 
 
 
Pkt. 1.: Fragestunde 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt werden keine Anfragen gestellt. 
 
 
Pkt. 2.: Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der  
  Gemeinderatssitzung am 17.11.2009; 
 
 
Die Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2010 wird ohne 
Abänderung einstimmig genehmigt. 
 
 
Pkt. 3.:  Rohrauer Maria, 8904 Ardning, Pürgschachen 9; Antrag auf Erwerb 
  der Wegparzelle Nr. 2073, KG Ardning, Öffentliches Gut; Beratung 
  und Beschlussfassung 
  
Bürgermeister Johann Egger berichtet, dass Frau Maria Rohrauer, 8904 Ardning, 
Pürgschachen 9, an die Gemeinde den Antrag gestellt hat, die Wegparzelle Nr. 2073 
im Ausmaß von 431 m² käuflich zu erwerben. Diese Wegparzelle existiert eigentlich in 
der Natur nicht mehr und wird derzeit auch als landwirtschaftliche Fläche genutzt. 
Durch den Bau der neuen Bundesstrasse ist auch ein befahren oder begehen von 
südlicher Seite nicht mehr möglich. Auch wurde diese Parzelle als Weg in den letzten 
Jahrzehnten nicht mehr genutzt.  Die Erschließung der oben liegenden Grundparzelle 
647/9 und der Waldparzelle 647/1 ist durch den Gemeindeweg mit der 
Parzellennummer 2074 ermöglicht.  Frau Maria Rohrauer wäre bereit, für die 
betreffende Wegparzelle einen m²-Preis in der Höhe von € 2,00 zu bezahlen. Dies 
würde einen Gesamtkaufpreis von € 862,00 ergeben. Die Veräußerung dieses 
öffentlichen Gutes muss durch nach der Gemeindeordnung kundgemacht werden. 
Innerhalb der Kundmachungsfrist sind noch Einwände von Gemeindebürgern 
möglich. Die betreffende Kundmachung betrifft die Umwandlung der Parz.Nr. 2073 in 
freies Gemeindevermögen. Nach Rechtskraft dieser Kundmachung und 
aufsichtsbehördlicher Genehmigung durch die Steierm. Landesregierung kann die 
Veräußerung im Rahmen des § 13 des Liegenschaftsteilungsgesetzes beim 
Vermessungsamt eingereicht werden. Durch das Vermessungsamt erfolgt auch der 
entsprechende Antrag an das Grundbuchsgericht. Ist die Grundbuchseintragung 
rechtskräftig, ist von Frau Rohrauer Maria der Kaufpreis in der Höhe von € 862,00 an 
die Gemeinde Ardning zur Einzahlung zu bringen. 
Nach eingehender Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, der Gemeinderat 
möge die Veräußerung der Grundparzelle Nr. 2073 an Frau Rohrauer Maria 
beschließen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben 
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Pkt. 4.: Gebr. Haider Immobilien GmbH., 4463 Großraming 40; Antrag auf 
  Verlegung der Wegparzelle Nr. 2243, KG Ardning, Öfffentliches 
  Gut; Beratung und Beschlussfassung 
 
 
Bürgermeister Johann Egger berichtet, dass im Zuge des Hallenneubaues der Firma 
Haider Immobilien, 4463 Großraming die Verlegung des Weges Nr. 2243, öffentliches 
Gut, erforderlich war. Es wurde durch die Firma Haider Immobilien der Grundstreifen 
zwischen alter Wegparzelle und dem Unterlauf des Metschitzbaches von Herrn 
Panhölzl Peter käuflich erworben. Auf diese Grundparzelle 2240 wurde das 
öffentliche Gut verlegt. Durch diese Wegverlegung wurde das Ausmaß von 
ursprünglich 1368 m² auf nunmehr 1458 m² erhöht. Somit verliert die Gemeinde auch 
keinen Grund sondern es erhöht sich das Ausmaß um 90 m². Die Zufahrt zu den 
Liegenschaften südlich der neuen Halle ist somit künftig ohne Einschränkung 
möglich. 
Nach eingehender Beratung stellt der Vorsitzende den Antrag, der Gemeinderat 
möge der Verlegung des öffentlichen Gutes, Parz. 2243, zustimmen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben. 
 
 
Pkt. 5.: Haider Erwin und Mitbesitzer, 8904 Ardning 70; Antrag auf Erwerb 
  eines Grundstücksteiles der Wegparzelle Nr. 2533, KG Ardning, 
  Öffentliches Gut, im Ausmaß von 35 m²; Beratung und   
  Beschlussfassung 
 
 
Bürgermeister Egger berichtet, dass Herr KR Erwin Haider und Mitbesitzer, 8904 
Ardning 70, um den Erwerb eines Teilstückes der Wegparzelle Nr. 2533, KG Ardning, 
im Ausmaß von 35 m² angesucht hat.  Dieses Teilstück befindet sich am Zufahrtsweg 
zur Neureith vor dem bestehenden Schranken.  Dieser Grunderwerb würde eine 
Verbindung zwischen seinen eigenen Parzellen Nr. 385/3 und Nr. 384/3 herstellen. 
Seitens des Gemeinderates wird zur Diskussion gestellt, ob dieser Grunderwerb von 
KR Erwin Haider auch Auswirkungen auf das bestehende Gemeindejagdgebiet 
darstellt. Sollte dies der Fall sein, könnte sich diese Grundveräußerung negativ auf 
die Bejagung des Gemeindejagdgebietes auswirken. Nach eingehender und 
intensiver Beratung wird vereinbart, diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste 
Gemeinderatssitzung zu verschieben. Zwischenzeitlich sollen bei der 
Jagdgemeinschaft Ardning sowie bei der Bezirkshauptmannschaft entsprechende 
Erkundigungen eingeholt werden.  
 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt Nr. 5 der heutigen 
Gemeinderatssitzung zurück zu stellen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben 
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Pkt. 6.: Beratung und Beschlussfassung über den Grunderwerb von Herrn 
  Pichler Franz, Frauenberg 7, 8904 Ardning, im Zuge der Errichtung 
  des Begleitweges Stockreiter; 
 
Vorsitzender Bürgermeister Johann Egger berichtet, dass nunmehr die 
Endvermessung des Begleitweges Stockreiter vorliegt. Laut Teilungsplan von Dipl.-
Ing. Franz Danzel, 8942 Wörschach, Plan GZ.: 4563/08, vom 30.03.2009, waren für 
die Errichtung des Begleitweges Stockreiter 419 m² von Herrn Franz Pichler 
erforderlich. Erfreulicher Weise stand Herr Franz Pichler sehr positiv diesem 
Bauvorhaben gegenüber und hat sich bereit erklärt, den dafür erforderlichen Grund 
zur Verfügung zu stellen. Als ortsüblicher Preis für diese landwirtschaftlichen Flächen 
wurden € 4,00 vereinbart.  
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Grundablöse von 419 m² a’ 4,00 zu einem Gesamtkaufpreis von € 1.676,00 
beschließen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben 
 
Pkt. 7.: Pichler Franz, Frauenberg 7, 8904 Ardning; Ansuchen um  
  Förderung für die Sanierung der Hofzufahrt zum Anwesen Eder; 
  Beratung und Beschlussfassung 
 
Der Vorsitzende bringt ein Ansuchen von Herrn Franz Pichler, Frauenberg 7, 8904 
Ardning, zur Verlesung in dem um einen Förderung für die Asphaltierung der 
Hofzufahrt „Eder“ gebeten wird. Gleichzeitig wird die Rechnung der Firma Gebr. 
Haider GmbH., 4463 Großraming, mit einer Höhe von € 50.416,44 sowie eine Kopie 
der Einzahlungsbestätigung vorgelegt.  
GK Adolf Koinegg erläutert hiezu, dass auch bei früheren Ansuchen um Zuschüsse 
für Hof- bzw. Hauszufahrten Förderungen gewährt wurden. Diese Förderungen 
wurden in der Höhe von 10 % der Gesamtbaukosten gewährt. Es wäre auch in 
diesem Fall eine Förderung in derselben Höhe angebracht. 
Nach kurzer Beratung stellt der Bürgermeister den Antrag, der Gemeinderat möge 
Herrn Franz Pichler, Frauenberg 7, 8904 Ardning, einen Zuschuss in der Höhe von    
€ 5.041,64 gewähren. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben 
 
 
Pkt. 8.: Luser Helmut, 8904 Ardning 153; Ansuchen um Kostenzuschuss 
  für die Asphaltierung der Hauszufahrt; Beratung und   
  Beschlussfassung 
 
Bürgermeister Johann Egger bringt ein Schreiben von Herrn Luser Helmut, 8904 
Ardning 153, zur Verlesung, in dem um einen Zuschuss für seine 
Hauszufahrtsasphaltierung ersucht wird. Gleichzeitig liegt dem Ansuchen eine 
Rechnung der Firma Gebr. Haider GmbH. in der Höhe von € 1.850,72 bei. 
Nach kurzer Beratung stellt der Vorsitzende den Antrag, der Gemeinderat möge eine 
Förderung in der Höhe von € 185,07 (10 % der Gesamtkosten) beschließen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben 
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Pkt. 9.: Habacher Irmfriede, 8904 Ardning 152; Ansuchen um   
  Kostenzuschuss für die Asphaltierung der Hauszufahrt; Beratung 
  und Beschlussfassung 
 
Der Vorsitzende bringt ein Ansuchen von Frau Habacher Irmfriede, 8904 Ardning 
152, zur Verlesung, in dem um eine Förderung für die Asphaltierung ihrer 
Hauszufahrt gebeten wird. Diese Arbeiten wurden gemeinsam mit Herrn Luser 
Helmut durchgeführt. Gleichzeitig liegt dem Ansuchen eine Rechnung der Firma 
Gebrüder Haider GmbH. in der Höhe von € 2.505,92 bei. 
Nach kurzer Beratung stellt Bürgermeister Egger den Antrag, der Gemeinderat möge 
eine Förderung für die Hauszufahrt in der Höhe von € 250,59 (10 % der 
Gesamtkosten) für Frau Habacher Irmfriede beschließen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handheben 
 
 
 
Pkt. 10.: Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des  
  Rechnungsabschlusses 2009; 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2009 wurde durch zwei Wochen 
hindurch in der Gemeindekanzlei zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. Die mit  
der Anschlags- und Abnahmeklausel versehene Kundmachung ist beigelegt. 
Schriftliche Einwendungen zum Rechnungsabschluss wurden nicht eingebracht. 
Der Vorsitzende stellt die richtige Einberufung und die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest. Der Rechnungsabschlussentwurf samt den Erläuterungen ist 
den Gemeinderatsfraktionen zeitgerecht zugestellt worden. 
Zu den Über- und Unterschreitungen gegenüber dem Voranschlag berichtet 
Bürgermeister Johann Egger, dass sämtliche Abweichungen bei den 
Voranschlagstellen ab einer Höhe von € 2.500,00 erläutert wurden. 
Weiters berichtet der Bürgermeister, dass aufgrund verschiedener positiver Faktoren 
trotz Abdeckung von allen außerordentlichen Vorhaben ein Überschuss im 
ordentlichen Haushalt erzielt werden konnte. Dies wird jedoch in den kommenden 
Jahren nicht immer möglich sein.  
GK Adolf Koinegg bemerkt zum Rechnungsabschluss, dass dieser als positiv zu 
bewerten ist, betont jedoch auch, dass aufgrund der derzeitig negativen 
Wirtschaftslage auch die finanziellen Möglichkeiten in den Gemeinden weiterhin 
eingeschränkt sein werden. 
Weiters erläutert der Bürgermeister, dass auch jeweils zum Rechnungsabschluss der 
Gebührenhaushalt kontrolliert werden muss. Ist es erforderlich, so muss eine 
angemessene Anpassung der jeweiligen Gebühren durchgeführt werden. Diese 
Anpassung wird auch in der heutigen Sitzung im nächsten Tagesordnungspunkt 
beraten werden. 
Zum ordentlichen Haushalt berichtet der Vorsitzende, dass der ordentliche Haushalt 
mit einem Ist-Ergebnis in der Höhe von € 2,199.076,49 ausgeglichen werden konnte.   
zu verzeichnen. Es konnten auch die außerordentlichen Vorhaben abgedeckt werden. 
Bürgermeister Egger erläutert hiezu, dass seit dem vergangenen Jahr keine neuen 
Darlehen aufgenommen wurden und sich der Verschuldungsgrad nach den 
Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Ansatzes im ordentlichen Haushalt richtet. 
Dieser Verschuldungsgrad liegt bei 5,3 %. 
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GR Dr. Florian Waldner bringt als Obmannes des Prüfungsausschusses den Bericht 
über die vorgenommene Prüfung des Rechnungsabschlusses vor. Der 
Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2009 wurde auf seine sachliche und 
rechnerische Richtigkeit geprüft. Die als Beilage zum Rechnungsabschluss 
vorliegenden Erläuterungen der Über- und Unterschreitungen bei den einzelnen  
Voranschlagsstellen, erstellt auf Basis ab einem Unterschiedsbetrag von € 2.500,00 
wurden ebenfalls durchgesehen und geprüft. Der Kassenabschluss wurde mit der  
Barkasse, den Zeitbüchern sowie den gesondert abgelegten Kontoauszügen 
verglichen. 
Ebenso die Haushaltsrechnung des ordentlichen und des außerordentlichen 
Haushaltes, weiters die durchlaufende Gebarung und die Vermögensrechnung.  
Beanstandungen wurden keine festgestellt. Das Zeitbuch, die Hilfszeitbücher für 
Steuern und Abgaben sowie das Handbuch der Barkasse wurden abgeschlossen und 
unterfertigt. 
Abschließend stellt er den Antrag, der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 
für das Haushaltsjahr 2009 genehmigen und dem Bürgermeister sowie dem 
Gemeindekassier die Entlastung zu erteilen. 
 
Einstimmiger Beschluss durch Handerheben. 
 
 
Pkt. 11.: Beratung über den Gebührenhaushalt 
 
Vorsitzender Bürgermeister Johann Egger berichtet, dass nach Überprüfung des 
Gebührenhaushaltes derzeit beim Kanal ein Überschuss von € 22.651,00 
ausgewiesen ist. Die Bereiche Wasser und Müll sind derzeit etwa kostendeckend. 
Man muss jedoch die Entwicklung in diesen Bereichen sehr genau beobachten und 
wenn nötig die erforderlichen Schritte einleiten. 
GR Otfried Innauer bemerkt in diesem Zusammenhang, dass eventuell beim 
Altstoffsammelzentrum an eine Auslagerung auf einen anderen Standort gedacht 
werden sollte.  
 
 
Pkt. 12.: Mitteilungen und Allfälliges 
 
 
a)  GR Walter Zamazal lädt im Namen des Kulturausschusses alle Mitglieder des 
 Gemeinderates recht herzlich zum nächsten Dia-Vortrag von Helmut Pichler in 
 den Mehrzwecksaal ein. 
 
 
b) Für seine 10-jährige Funktionsdauer als Gemeinderat der Gemeinde Ardning 
 wird Herrn Helmut Gaar der große Wappenteller überreicht und Dank und 
 Anerkennung ausgesprochen. 
 
In seinen Schlussworten bedankt sich Bürgermeister Johann Egger für die gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und ersucht für die kommenden Jahre 
weiterhin um gedeihliche Arbeit zum Wohle der Ardninger Bevölkerung. Ebenfalls 
bedankt sich der Bürgermeister bei allen Bediensteten für ihre geleistete Arbeit. 
Vizebürgermeister Gertrud Roppl und Gemeindekassier Adolf Koinegg schließen sich 
den Worten des Bürgermeisters an und bedanken sich ebenfalls für die gute 
Zusammenarbeit. 
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Ende der Sitzung :  21.00 Uhr 
 
 
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 8 Seiten. 
 
 

Vorgelesen - genehmigt - unterschrieben 
 
 
Ardning, am 10.05.2010 
 
 
 
 ..............................................    ………………………………….. 
    Vorsitzender             Schriftführer 
 
 
 
 
    ...........................................                                        ............................................. 
              Schriftführer                                                                     Schriftführer 


